
Gesetz vom über die Beistellung eines Lehrers

für Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht

behinderter Kinder

Der Landtag hat in Ausführung der Grundsätze des § 131a Abs. 4

des Schulorganisationsgesetzes, BGBl.Nr. 242/1962, zuletzt

geändert durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 408/1991, beschlossen:

Art i k eIl

Zur Durchführung von Schulversuchen zum gemeinsamen Unterricht

behinderter und nicht behinderter Kinder an öffentlichen Pflicht­

schulen im Sinne des § 131a des Schulorganisationsgesetzes,

BGBl.Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz

BGBl.Nr. 408/1991, ist vom Lande bei Bedarf ein zusätzlicher,

sonderpädagogisch qualifizierter Lehrer beizustellen.

Art i k e 1 11

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. September 1991 in Kraft.

(2) Mit dem 1nkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz vom

29. Mai 1989 über die Organisation der Schulversuche zum gemein­

samen Unterricht behinderter und nicht behinderter Kinder

( Bgld. Schul ve rsuchsgese tz 1989), LGBl. Nr. 44/1989, außer Kraft.



E r 1 ä u t e run gen

Die 11. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl.Nr. 327/1988,

enthält in Artikel I Z. 20 bzw. § 131a Abs. 4 die grundsatz­

gesetzliche Bestimmung, wonach fUr Pflichtschulen der letzte

Satz des Absatz 3 als Grunkatzbestimmung zu gelten habe. Danach

wiederum ist bei der Erprobung von Unterrichtsformen und

Differenzierungsmaßnahmen zur BerUcksichtigung unterschiedlicher

Lernvoraussetzungen im gemeinsamen Unterricht behinderter und

nichtbehinderter Kinder bei Bedarf ein zusätzlicher, sonder­

pädagogisch qualifizierter Lehrer heranzuziehen. - In dem hierauf

vom Bgld. Landtag verabschiedeten AusfUhrungsgesetz, dem Bgld.

Schulversuchsgesetz 1989, LGBl.Nr. 44/1989, wurde dieser Grund­

satzbestimmung Rechnung getragen. DarUberhinaus wurden auch

noch - lediglich mit informativem Charakter - die weiteren

(ohnehin als Bundesrecht unmittelbar anzuwendenden) Bestimmungen

des § 131a nach der 11. Schulorganisationsgesetz-Novelle (Schul­

art, Lehrpläne, Unterrichtsformen und Differenzierungsmaßnahmen,

10% Klausel, Beginn und Abschluß der Schulversuche, Anwendung

des § 7 Abs. 1 bis 6 Schulorganisationsgesetz) aufgenommen.

Mit der 13. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl.Nr. 408/1991,

wurde obzitierter § 131a in seinen Absätzen 5 und 6 nun dahin­

gehend novelliert, daß beispielsweise die 10% Klausel in die

20% Klausel erweitert und weiters klargestellt wurde, daß be­

hinderte Kinder,die ihren Schulbesuch in solchen integrativen

Schulversuchen begonnen haben, während der gesamten Schulpflicht

in solchen integrativen Schulversuchen betreut werden können. ­

Dies hätte nun zunächst eine Novellierung des § 1 Abs. 3 des

obzitierten Bgld. Schulversuchsgesetzes 1989 zur Folge gehabt.

Hievon wird aber durch den vorliegenden Entwurf nicht Gebrauch

gemacht; vielmehr sollen - um doppelgeleisigen Bestimmungen im

Schulorganisationsgesetz und dem betreffenden LandesausfUhrungs­

gesetz zu begegnen - die Wiederholungen der Bestimmungen beseitigt

werden, die ohnehin unmittelbares Bundesrecht darstellen.
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Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wurde dem des mit der 13.

Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGB1.Nr. 408/1991, dem

§ 131 angefügten Abs. 5 angeglichen.

Finanzielle Mehrbelastungen für das Land entstehen durch vor­

liegenden Entwurf nicht.


